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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

39/03 Doppelbesteuerung

Norm

BAO §26;

DBAbk BRD 1955 Art1 Abs2;

DBAbk BRD 1955 Art16;

Rechtssatz

Es widerspricht nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen einer natürlichen

Person sich bereits vor der Eheschließung mit der späteren Ehefrau am Wohnort derselben be nden kann,

insbesondere wenn diese bereits Mutter eines gemeinsamen Kindes ist.
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